	Hier finden Sie die Grundlagen für die Sicherheitsunterweisungen in Ihrem Betrieb

	Gesetz / Regelwerk / Vorschrift
	Inhalte

	Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 12 
	§ 12 des ArbSchG ist der zentrale Pflichttext für Unterweisungen. Hier steht, dass Ihr Arbeitgeber Ihre Kollegen ausreichend und angemessen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während der Arbeitszeit unterweisen muss. 
· Die Unterweisung muss arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen sein,
· bei Einstellungen, 
· bei Veränderungen im Aufgabenbereich, 
· bei neuen Arbeitsmitteln/Technologien vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen 
· und regelmäßig, mindestens einmal jährlich, wiederholt werden. 
Die Inhalte müssen sich an den konkreten Gefährdungen orientieren (d. h. aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleitet sein). 
Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung ist in § 5 ArbSchG verankert.

	Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) § 14 Abs. 2
	Arbeiten Ihre Kollegen mit Gefahrstoffen? Dann muss Ihr Arbeitgeber bzw. eine fachkundige beauftragte Person die Kollegen anhand der Betriebsanweisung zu Gefahrstoffen über Gefährdungen und Schutzmaßnahmen unterweisen. 
Achten Sie darauf, dass dies vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen geschieht. 
Die Betriebsanweisung ist Teil der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe. 

	PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) § 3
	Die PSA-BV verpflichtet Ihren Arbeitgeber, Ihre Kollegen über den sicheren Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zu unterweisen. 
Auch hier ist die Gefährdungsbeurteilung der Ursprung für Einsatz und Auswahl der PSA. 

	Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) § 29
	Auch für alle Ferienjobber und Azubis unter 18 Jahren fordert das JArbschG, Unterweisungen in angemessenen Zeitabständen, mindestens halbjährlich, durchzuführen. 

	DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention (DGUV V1) § 4
	DGUV V1 bleibt die maßgebliche Unfallversicherungsregel. Sie fordert von Ihrem Arbeitgeber, 
· dass Unterweisungen verständlich und umfassend sein müssen, 
· einschlägige Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigen 
· und dokumentiert werden. 
Die inhaltliche Verantwortung liegt wie immer bei Ihrem Arbeitgeber. Prüfen Sie, ob Ihr Arbeitgeber die Unterweisungen dokumentiert (Inhalt, Zeitpunkt, Teilnehmende) und die Inhalte regelmäßig aktualisiert. 
Fehlende oder nicht geeignete Unterweisungen können in Prüfungen durch Aufsichts-behörden oder Berufsgenossenschaften beanstandet werden.

	Darüber hinaus …
	… gibt es noch weitere Verordnungen, wie z. B. 
· die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), 
· Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), 
· Biostoffverordnung etc. 
Diese erweitern je nach Arbeitsbereich die Unterweisungspflicht.
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